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1. 
FEIER DER GLAUBENDEN - FEIER DES GLAUBENS 

Seit der Auferstehung Jesu Christi versammeln sich Menschen im Namen Jesu, des Herrn, um Gott zu 
danken und seiner großen Taten für das Heil aller Menschen zu gedenken, um sich zu stärken im 
Bekenntnis des gemeinsamen Glaubens und um ihr Leben auf das verheißene Reich Gottes auszurich¬ 
ten. In ihrem Gottesdienst bewahrt und bezeugt die Kirche die Fülle ihres Glaubens. Im Laufe der 
Geschichte hat die Kirche immer wieder staunend und dankbar neue, sich ergänzende Aspekte ihres 
liturgischen Handelns wahrgenommen oder wiederentdeckt - in der Feier der Eucharistie, der ande¬ 
ren Sakramente und aller übrigen Arten gottesdienstlicher Versammlung. Dabei ist sie sich bewußt, 
daß der Sinn der gottesdienstlichen Feier und des liturgischen Geschehens nur von dem ganz ver¬ 
standen werden kann, der den christlichen Glauben teilt. 
Nach der Überzeugung der Christen unterscheidet sich die gottesdienstliche Versammlung wesent¬ 
lich von anderen Zusammenkünften und kirchlichen Veranstaltungen. Denn in der liturgischen Ver¬ 
sammlung wird „die Gegenwart des Herrn“ gefeiert. Er — der Herr der Kirche — ruft sein Volk 
zusammen, damit es seine Worte und Weisungen hört; er schenkt sich in mannigfachen Zeichen; er 
gibt uns die Kraft zur Antwort und läßt uns annehmen, was er gewährt. Er stärkt den Glau¬ 
ben seiner Gemeinde und eint sie in seiner Liebe. - Liturgie gründet darauf, daß Gott selbst der 
Handelnde ist. Gottesdienst bedeutet nicht, daß Menschen über Gott verfügen wollen, sondern daß 
sie sich ihm zur Verfügung stellen. Im Zentrum des Gottesdienstes steht nicht unsere Aktivität, sondern 
Gottes befreiende Tat, die in und durch Jesus Christus gegenwärtig wird. 
Deshalb verstehen Christen ihre gottesdienstliche Versammlung - auch bei schlichten äußeren Formen 
- als Feier. Gottes Einsatz für den Menschen macht ihr Mühen keineswegs überflüssig, übersteigt es 
aber in einer Weise, die sich nur ahnen läßt. Sie feiern nicht ihre Taten, sondern sein Erbarmen. Sie 
sind überzeugt, daß Gott in Jesus Christus das Entscheidende getan hat. Erlösung erwarten sie nicht 
durch ihre eigenen Leistungen, sondern durch ihn, der gerettet hat und rettet. Darum kommen die 
Christen zusammen, um in den wechselnden Situationen des Lebens diese Botschaft immer besser zu 
begreifen und von ihr durch den Geist Jesu Christi ergriffen zu werden. Sie versammeln sich, um ihre 
Dankbarkeit gemeinsam auszudrücken, aber auch ihre Schuld und ihr Versagen zu bekennen. Sie kön¬ 
nen nicht aufhören, von ihrer Hoffnung zu singen und zu träumen und sehen darin einen unersetz¬ 
lichen Dienst an der Menschheit. Sie feiern nicht, um dem Alltag zu entfliehen, sondern um ihn in der 
Kraft Gottes zu bestehen im Dienst am Nächsten. Durch ihre gottesdienstlichen Feiern und durch das, 
was darin geschieht, bekennen sie ihren Glauben, der sich vollendet, wenn er in der Liebe wirksam 
wird. 
Gilt dies von den liturgischen Versammlungen insgesamt, dann besonders von der sonntäglichen Eu¬ 
charistiefeier. Die Gemeinde Jesu Christi weiß sich gerade am wöchentlichen Gedenktag der Aufer¬ 
stehung ihres Herrn verpflichtet, sich zur Feier seines Todes und seiner Verherrlichung zu versam¬ 
meln. 
Wenn die liturgische Versammlung selbst und die in ihr verwendeten Worte und Zeichen, Gesten 
und Riten dem Glauben wirksam dienen sollen, müssen sie die Situation der Glaubenden berücksich¬ 
tigen. Da diese sich wandelt, darf auch die Gestalt der Liturgie nicht starr bleiben. Insofern sind die 
gottesdienstlichen Reformen der letzten Jahre in unseren Gemeinden ein verheißungsvoller Beginn 
und daran zu messen, ob sie den Glauben der Kirche besser zum Ausdruck bringen und die in der 
Gemeinschaft der Kirche Glaubenden in der Nachfolge ihres Herrn stärken. Nicht wenige, die heute 
an den gottesdienstlichen Versammlungen teilnehmen, verlangen und suchen nach dem Glauben, 
zweifeln aber gleichzeitig und sind unsicher geworden. So fordert die unterschiedliche Situation auf 
dem Weg zum Glauben und in den Phasen seines Vollzugs vielfältige und verschiedene Arten got¬ 
tesdienstlicher Zusammenkünfte. Es geht dabei nicht um eine Verkürzung des Glaubensgutes, son¬ 
dern es soll beachtet werden, daß es lebendigen, keimenden und wachsenden, aber auch gefährdeten 
und schwindenden Glauben gibt. ' 
In dieser Sicht der Liturgie nimmt die Synode Stellung zu einigen Fragen, die unsere gottesdienst¬ 
lichen Versammlungen betreffen. 



2. 

DER SONNTAG DES CHRISTEN 

2.1 
Der Sinn des Sonntags 

Der Sonntag ist der Tag, an dem die diristlidie Gemeinde ihres Herrn gedenkt, der durdi seinen Tod 
und seine Auferstehung in die Vollendung - in die Herrlichkeit Gottes - eingegangen ist. Der im 
Wochenrhythmus immer wiederkehrende Feiertag der Christen ist wesentlich „Zeichen“ für die Heils¬ 
wirklichkeit der „neuen“ Schöpfung, die mit der Auferstehung Christi angefangen hat. In der Treue 
zu Auftrag und Vermächtnis des Herrn erfährt der Christ in der wöchentlichen Feier des Osterge¬ 
heimnisses, daß er selbst teilhat an Tod und Auferstehung Christi und berufen ist zur Ruhe Gottes, 
das heißt zum vollendeten, befreiten und unangefochtenen Besitz des Lebens. Daher ist der Sonntag 
als „Tag des Herrn“, wie ihn alle Christen begehen, als Feiertag der christlichen Gemeinde, als Tag der 
Eucharistiefeier und als Zeugnis christlicher Zukunftserwartung unaufgebbar; er kann nicht gegen 
einen anderen Tag der Woche ausgetauscht werden. 

2.2 
Der Sonntag als Feiertag 

Die Feier des ganzen Sonntags ist für den Christen Ausdruck seiner Gottesverehrung. Sie soll ihn in 
seinem Glauben stärken, ihn für den Gottesdienst befähigen und für den Dienst in dieser Welt im¬ 
mer neu rüsten. Zugleich soll der Sonntag den Menschen aus vielfältigen Zwängen einer Lebensform 
befreien, die weitgehend durch die Gegebenheiten der industriellen Massengesellschaft geprägt ist. In 
seiner täglichen Arbeit verwirklicht der Mensch den Auftrag des Schöpfers, erwirbt seinen Lebens¬ 
unterhalt und gestaltet die Welt. Um sich jedoch immer wieder seiner Würde als Mensch und Christ 
bewußt zu werden, setzt er in der Feier des Sonntags dif werktägliche Arbeit aus und begegnet so wirk¬ 
sam der Gefahr, daß ihn die Arbeitswelt ihren Zwecken unterwirft, ihn versklavt und isoliert. Deshalb 
treten die Christen für den Sonntag als Tag der Feier und Ruhe ein; er ist wichtig nicht nur für ihre 
Gemeinde, sondern für die gesamte Gesellschaft. 
Durch das Überangebot kommerzieller Freizeitgestaltung bei verlängertem Wochenende besteht die 
Gefahr, daß der Mensch in neue Zwänge gerät. Darum sollte man auch im kirchlichen Bereich darauf 
bedacht sein, nicht jede freie Zeit mit gutgemeinten Versammlungs-, Bildungs- und Unterhaltungster¬ 
minen zu verplanen. Was der Sonntag für die Menschen auf die Dauer noch bedeutet, hängt nicht 
zuletzt davon ab, was Christen aus ihm machen. Wenn wir tun, was wirklich Erholung und Freude 
bringt, was aber auch der Muße und Besinnung dient, dann wird der Sonntag ein wirklicher Feier¬ 
tag, besonders in der Gemeinschaft der Familie, im Kreis von Freunden und Bekannten. Gedanken¬ 
austausch, Gespräch und Spiel, gemeinsame Unternehmungen können aus der Isolierung herausfüh¬ 
ren, unter der so viele Menschen leiden. So könnte der gemeinsam gefeierte Sonntag manchem hel¬ 
fen, den Wert der Gemeinschaft wieder zu entdecken. Schließlich darf nicht übersehen werden, daß 
es für viele Menschen keinen Sonntag als Ruhetag gibt (berufstätige Mütter, Angestellte im Dienst¬ 
leistungsgewerbe, Pflegepersonal in Heimen und Krankenhäusern). Ihre Überbeanspruchung sollte für 
den Christen eine Herausforderung bedeuten, die Last des anderen mitzutragen und durch eigenen 
Einsatz auch diesen Menschen einen freien Sonntag oder einige freie Stunden zu ermöglichen (z. B. 
durch Übernahme von Sonntagsvertretungen, Betreuung von Kindern). 

2.3 
Die Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier 

In der Feier der Eucharistie sollen die Gemeinde und jeder einzelne Christ das Vermächtnis des Herrn 
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“ erfüllen und dabei bekennen und erfahren, daß Gott, der Jesus 
von den Toten auf erweckt hat, auch dem Glaubenden treu bleibt, und daß Jesus Christus seiner 
Kirche in jeder geschichtlichen Situation nahe ist bis zum Ende der Zeiten. 
Durch ihn, mit ihm und in ihm können wir in Anbetung und im Lob und Dank an den Vater unserem 
Leben Sinn und Zukunft geben. Die Eucharistiefeier ist somit die vornehmste Aufgabe der Kirche und 
jeder ihrer Gemeinden. 
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Diese Grundverpfliditung kann (he Gemeinde aber nur erfüllen, wenn ihre Mitglieder regelmäßig 
die sonntägliche Eucharistie mitfeiern. Dies ist heute besonders notwendig, da die Gesellschaft durch 
ihren Lebensstil die christliche Feier des Sonntags weithin nicht mehr stützt und der Gottesdienst¬ 
besuch nicht mehr wie früher eine selbstverständliche Sitte ist. Somit wird die Aufgabe der Gemeinde 

5 in stärkerem Maße zur Verpflichtung des einzelnen, und zwar zu einer inneren Verpflichtung aus 

dem Glauben. 

Der einzelne Christ kann aber auch in seinem Glauben nur bestehen und wachsen, wenn er immer 
wieder das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Jesu mitfeiert. Zudem braucht der einzelne, 
um glauben zu können, das Zeugnis des anderen und der Gemeinde. Denn jede menschliche Gemein- 

10 Schaft lebt nicht nur von der Idee und von den Absichten, die sie bestimmen, sondern auch von den 
konkreten Zusammenkünften, in denen man sich seiner Sache versichert und sie öffentlich darstellt. 
So bezeugen wir im Gottesdienst unseren Glauben auch voreinander und werden darin für unser 
Leben gestützt und getragen. Damit entspricht der Pflicht zur Teilnahme an der Eucharistie auch ein 
Recht zur Mitfeier. 

15 Deshalb sind alle Gläubigen zur regelmäßigen Teilnahme am sonntäglichen Gottesdienst verpflichtet, 
in Dankbarkeit und Liebe gegen Gott, in Verantwortung für sich und die Gemeinde und auch in 
Stellvertretung derer, die dem Gottesdienst fernbleiben oder den Herrn nicht kennen. 

Auch wenn es vielen widerstrebt, angesichts eines so einzigartigen Angebotes von „Sonntagspflicht“ 
zu sprechen, so ist es doch nach wie vor eine ernsthafte Verfehlung gegen Gott und die Gemeinde, 

20 wenn ein Christ die Eucharistiefeier am Sonntag ohne schwerwiegenden Grund versäumt. Ob das im 
einzelnen Fall als schwere Sünde bezeichnet werden muß, wie das oft in früherer Katechese und Ver¬ 
kündigung undifferenziert geschah, ist von daher zu beurteilen, inwieweit sich hier eine Haltung der 
Undankbarkeit, Gleichgültigkeit oder Ablehnung gegenüber Gott und seiner Kirche ausdrückt. So 
ist das Gewicht dieser Verfehlung zu messen an der Haltung, in der der einzelne zu Gott und der 

25 Kirche steht. Zumal wer immer wieder ohne Grund der sonntäglichen Eucharistiefeier fernbleibt, steht 
in schwerem Widerspruch zu dem, was er als getaufter und gefirmter Christ der Gemeinschaft der 
Kirche und sich selbst schuldig ist, und er weist damit zugleich undankbar das Angebot Gottes zurück. 
Das Gebot der Kirche will die innere Verpflichtung nur bewußt machen und unterstreichen. Es will 
eine Hilfe zur Selbstbindung sein und deutlich machen, daß die Teilnahme an der Eucharistiefeier nicht 

30 dem Belieben des einzelnen überlassen bleiben kann. 

Eine nur gesetzliche Erfüllung des Sonntagsgebotes der Kirche reicht jedoch sicher nicht aus. Sie ließe 
den Gottesdienst kaum als „Feier“ erfahren, erst recht nicht als Aufforderung und Befähigung, im 
Leben zu verwirklichen, was im Gottesdienst gefeiert wird. 

Das Gebot der Kirche bindet aber nicht in jedem Fall und unter allen Umständen. Die Kirche will 
35 niemand unter schwerer Belastung oder großem Nachteil zur Teilnahme an der sonntäglichen Eucha¬ 

ristiefeier verpflichten (z. B. bei angegriffener Gesundheit, weiten Wegen, notwendiger Erholung usw.). 
Pflichten der Nächstenliebe, die kein anderer wahrnehmen kann, sind dringlicher als Teilnahme am 
Gottesdienst (z. B. Sorge für kleine Kinder und alte Menschen, Berufspflichten). 

Ein Grund, nicht an der sonntäglichen Eucharistiefeier teilzunehmen, kann sich im Einzelfall auch aus 
40 der Teilnahme am Gottesdienst einer anderen christlichen Glaubensgemeinschaft ergeben, wenn für die 

Teilnahme ein wichtiger Grund besteht und die zusätzliche Teilnahme am katholischen Gottesdienst 
nur unter Schwierigkeiten möglich wäre. Dies gilt auch für die Teilnahme an einem ökumenischen 
Gottesdienst, der jedoch nicht die sonntägliche Eucharistiefeier verdrängen darf (vgl. dazu 5.2, S. 56, 
Z. 6f.). 

45 Wer den Sonntagsgottesdienst nicht mitfeiem kann, der sollte sich im Gebet der Kirche innerlich ver¬ 
binden, wobei Meß- und Meditationstexte eine Hilfe sein können. Besonders wichtig ist in diesem Zu¬ 
sammenhang auch die Übertragung von Gottesdiensten in Funk und Fernsehen. Kranken soll, soweit 
sie es wünschen, an jedem Sonntag die heilige Kommunion gebracht werden. Diesen Dienst können 
Kommunionbelfer oder andere dazu beauftragte Laien übernehmen. Außerdem sollte die Gelegenheit 

50 genutzt werden, an anderen sonntäglichen Gottesdiensten (z. B. Vespern oder Meditationsgottesdien¬ 
sten, Andachten) teilzunehmen, soweit dies zeitlich möglich ist. 

Wer wegen Berufsarbeit nicht zum sonntäglichen Gottesdienst kommen kann, möge an einem ande¬ 
ren Tag die Eucharistie mitfeiern. Ist dies in einer Gemeinde eine größere Gruppe (z. B. in einer 
Fremdenverkehrsgemeinde während der Saison oder in einer Gemeinde mit einer größeren Zahl von 

55 Schichtarbeitern), so sollte zu geeigneter Stunde ein sonntäglich gestalteter Gottesdienst an einem 
Wochentag angeboten werden. 
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2.4 
Die gottesdienstlichen Versammlungen am Sonntag 

2.4.1 
Eucharistiefeier 

Die Hochform des Gemeindegottesdienstes ist die Eucharistiefeier. Weil es sich um eine Versamm¬ 

lung der ganzen Gemeinde handelt, muß eine feste und wiederholbare Grundform durchgehalten 

werden, die auf die Gesamtgemeinde ausgerichtet ist. Das schließt durchaus ein, daß auch im sonn¬ 

täglichen Gemeindegottesdienst bestimmte Personengruppen (z. B. Kinder, Jugend, Familiengruppen, 

ältere Gemeindemitglieder, Ausländergruppen) gelegentlich oder auch regelmäßig besonders angespro¬ 

chen werden. Solche Personengruppen sollen dann die Gestaltung des Gottesdienstes mitübernehmen. 

Die Gestaltung des Gottesdienstes muß dazu beitragen, daß wir uns auch füreinander öffnen und als 

Gemeinde Christi erfahren. Die gemeinschaftsbildende Kraft dieser Feier muß in einer Weise zum 

Ausdruck kommen, die vom heutigen Menschen verstanden werden kann. 

Die Gottesdienstzeiten sollen so gewählt sein, daß sie sich dem Lebensrhythmus unserer Zeit anpassen. 

2.4.2 
Andere gottesdienstliche Versammlungen 

Wenn aber am Sonntag ausschließlich Eucharistie gefeiert wird, verarmt das gottesdienstliche Leben 

der Gemeinde. Deshalb sollten auch andere Formen von Gottesdiensten (Vespern, Andachten, Medi¬ 

tations- und Predigtgottesdienste) gepflegt, gegebenenfalls wieder aufgegriffen und erneuert werden. 

Dabei muß ihnen eine entsprechende Zeit in der Feier des Sonntags eingeräumt werden (z. B. Sams¬ 

tagabend oder Sonntagabend). Die Festzeiten des Kirdienjahres und aktuelle Anlässe können so für 

die Feier des Glaubens besondere Akzente setzen. Gefördert werden sollten in den Gemeinden auch 

alle Formen von Zusammenkünften, die Gemeinschaft entstehen und wachsen lassen und so für dgn 

Gottesdienst bereiten oder seine Wirkung vertiefen (Frühschoppen, Kaffeestube, Kinderfest u. a.). 

Oft gibt es heute Situationen, wo Menschen versammelt sind, die zwar getauft sind, in der Mehr¬ 

zahl aber dem Glauben fremd gegenüberstehen. Unter diesen Umständen kann es sinnvoll sein, zu 

einem nicht-eucharistischen Gottesdienst einzuladen (z. B. Schultreffen, Primanerakademien, Camping¬ 

platz, Krankenhäuser, Strafgefangene u. ä.). Durch Verkündigung des Wortes Gottes, Meditation 

und Gebet können solche Christen zu einem vertieften Glauben geführt werden. Dies kann auch ein 

Weg sein, auf die rechte Mitfeier der Eucharistie vorzubereiten. 

2.4.3 
Sonntäglicher Gemeindegottesdienst ohne Priester 

Die abnehmende Zahl der Priester bringt es mit sich, daß es immer schwieriger wird, jeder Gemeinde 

an allen Sonn- und Festtagen die Eucharistiefeier zu ermöglichen. 

Das Problem kann sicher nicht dadurch gelöst werden, daß an diesen Tagen und ihren Vorabenden 

immer weniger Priester immer mehr Meßfeiern halten. Ein Priester sollte höchstens dreimal am Sonn¬ 

tag (einschließlich der Vorabendmesse) der Eucharistie vorstehen. Daran muß um so mehr festgehalten 

werden, als zu der starken inneren Beanspruchung vom Wesen dieser Feier her noch jene Anforderung 

hinzukommt, die die Leitung einer Gemeindemesse heute stellt. 

Da die Eucharistiefeier die Hochform der gottesdienstlichen Zusammenkunft einer Gemeinde am 

Sonntag ist und bleibt, soll zunächst versucht werden, durch überörtliche Planung den in Betracht 

kommenden Gemeinden die regelmäßige Eucharistiefeier zu sichern. Dazu sind Absprachen zwischen 

benachbarten Pfarreien, innerhalb eines Pfarrverbandes und Dekanates erforderlich, gegebenenfalls 

unter Einbeziehung der zuständigen Oberen eines örtlichen Klosters, das Aushilfe leistet. Einer „gut 

versorgten“ Gemeinde muß es durchaus zugemutet werden können, zugunsten einer anderen eine 

Verminderung der Zahl der Meßfeiern hinzunehmen; erfordert es doch die Solidarität der kirchlichen 

Gemeinschaft, notwendige Einschränkungen gemeinsam zu tragen. Eine zentrale Stelle bei der Region 

bzw. bei der Diözesanverwaltung könnte zudem Priester zur Aushilfe vermitteln, die. kürzer oder 

länger nicht an eine bestimmte Gemeinde gebunden sind. Die Synode bittet solche Priester, sich auch 

für Gottesdienste in Orten, die etwas weiter entfernt sind, zur Verfügung zu stellen. Dem oft reich¬ 

lichen Angebot an Meßfeiern (z. B. in innerstädtischen Pfarreien, in Bischofs- und Universitätsstäd¬ 

ten) steht häufig ein Mangel in der näheren Umgebung gegenüber. 
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In ländlidien Gebieten wird als Lösung gelegentlich empfohlen, die Eucharistiefeiern auf bestimmte 
Mittelpunktsorte zu konzentrieren. Gewiß wird man im Hinblick auf die sonst übliche Mobilität er¬ 
warten dürfen, daß man nicht nur wegen der besseren Schulbildung oder wegen des Besuchs von Be¬ 
hörden und Einkaufszentren eine längere Anfahrt auf sich nimmt, sondern mindestens ebenso we¬ 
gen des sonntäglichen Gottesdienstes. Doch muß auch beachtet werden, daß eine gesellschaftlich ver¬ 
bundene Gemeinde das berechtigte Bestreben hat, sich an ihrem Ort zum Gottesdienst zu versammeln 
und nicht an einem als „fremd“ empfundenen Zentralort. Die in der Geschichte gewachsenen und im 
gesellschaftlichen Leben noch wirksamen Strukturen würden häufig zerstört, wenn solchen Gemein¬ 
den (z. B. auf dem Land, am Stadtrand) nach Wegfall der Schule, der kommunalen Selbstverwal¬ 
tung, der Schwesternstation u. ä. auch noch die Kommunikationsmitte des gemeindeeigenen Gottes¬ 
dienstes genommen würde. Lebendige und tragfähige Basisgemeinden, um deren Bildung man sich 
sonst bemüht und die hier bestehen, würden ohne ihre gottesdienstliche Darstellung am Sonntag bald 
nicht mehr wirksam sein; denn die gelegentliche Eucharistiefeier am Werktag vermag den Ver¬ 
lust nicht zu ersetzen. Indem die Kirche den Gemeindegottesdienst aufrechterhält, kann sie auf ihre 
Weise der Verkümmerung solcher Gemeinden entgegenwirken. 
Doch auch wenn man alle Möglichkeiten ausschöpft, wird die Zahl der Gemeinden (kleinere Pfarr- 
gemeinden, Filialorte) zunehmen, in denen nur noch ein- oder zweimal im Monat an den Sonntagen 
eine Eucharistiefeier gehalten werden kann. Pastorale Erfahrungen und liturgische Überlegungen ra¬ 
ten aber dringend dazu, in diesen Gemeinden dennoch regelmäßig an allen Sonn- und Feiertagen 
eine gottesdienstliche Versammlung zu halten, auch wenn es - weil ein Priester fehlt - nicht immer 
eine Meßfeier sein kann. Die Notwendigkeit solcher sonntäglicher Gottesdienste ohne Priester, die 
keine Eucharistiefeiern sein können, ergibt sich daraus, daß die Gemeinde der Glaubenden von ihrem 
Wesen und ihrem Auftrag her immer neu auf das Zusammenkommen, die Versammlung, besonders 
am Herrentag, angewiesen ist, um ihre Gemeinschaft im Glauben zu erfahren und zu bekunden. Auch 
wenn eine solche Versammlung nur die Form eines Wort- und Kommuniongottesdienstes hat, so wird 
sich in dieser Feier die Gemeinde ihrer Verbundenheit und Einheit mit den anderen Gemeinden des 
Herrn bewußt; sie gewinnt aus dem Hören des Wortes Gottes Weisung und Kraft für ihr Leben und 
ihr Glaubenszeugnis; sie begegnet Christus und empfängt ihn in seinem Wort und in der eucharistisdien 
Speise; sie verehrt Gott und wirkt mit am Heil der Menschen; sie wird im Gebet ihrer Abhängigkeit 
von Gott und seiner Treue inne; sie bekennt ihren Glauben und preist Gott. So ist auch in dieser Feier 
der Herr gegenwärtig, es wird wirklich Liturgie gefeiert. 
Daher soll, falls in solchen Situationen eine Eucharistiefeier nicht möglich ist, mit allem Nachdruck 
die Feier von Gottesdiensten angestrebt werden^ die von einem Diakon oder Laien geleitet werden. 

Dazu ist eine Vorbereitung - nicht nur der betroffenen Gemeinden - unerläßlich. Sie umfaßt sowohl 
eine Entfaltung der erwähnten theologischen Gründe wie auch eine Vermittlung von Erfahrungen. 
Auch hier kann die Not eine Chance bedeuten, eine Gemeinde zu verlebendigen, indem sie sich nicht 
einfach versorgen läßt, sondern ihre Mitverantwortung für den sonntäglichen Gottesdienst erkennt und 
ergreift. So könnte zum Beispiel - auch bei Anwesenheit eines Priesters - die Leitung eines Wortgottes¬ 
dienstes (wie Maiandacht, Meditationsgottesdienst, Rosenkranzandacht) einem Laien (Mann oder Frau) 
übertragen werden. Mancherorts könnten dort noch übliche gottesdienstliche Zusammenkünfte, die von 
einem Laien geleitet werden (z. B. Nachbarschaftsgebet bei einem Todesfall) Anknüpfungspunkte bil¬ 
den. Auch die reichen Erfahrungen, die in dieser Frage zum Beispiel in der Diaspora oder in vorbild¬ 
lichen Bemühungen in der DDR schon gemacht sind, sollten genützt werden. Bei Abwesenheit des Prie¬ 
sters in der Ferienzeit würden Wort- und Kommuniongottesdienste unter Leitung eines Laien solchen 
gottesdienstlichen Versammlungen ihren - zunächst vielleicht noch ungewohnten - Eindruck nehmen. 
Eine Gruppe von Angehörigen der Pfarrei (Liturgieausschuß des Pfarrgemeinderates), die derartige 
Gottesdienste vorbereitet, wird allmählich in die Aufgabe hineinwachsen, auch den Verlauf der Ver¬ 
sammlungen am Sonntag pastoral und liturgisch richtig zu planen und durchzuführen. Die Liturgischen 
Kommissionen der Bistümer sollen in Zusammenarbeit mit dem Liturgischen Institut in Trier dazu 
Hilfen geben. 
Besondere Schwierigkeiten kann es bei der Leitung der priesterlosen Gottesdienste am Sonntag dort 
geben, wo kein hauptamtlicher Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin im Gemeindedienst (Diakon, Pa- 
storalreferent, Gemeindereferent, Katechet) zur Verfügung steht. Dort müssen andere Männer und 
Frauen für den Dienst der Gottesdienstleitung gewonnen und ausgebildet werden. Geeigneter Ansatz¬ 
punkt sind bestehende oder gerade auch im Hinblick auf die künftige Entwicklung unter diesem 
Gesichtspunkt zu bildende Gruppen, die Mitverantwortung für die gottesdienstlichen Versammlungen 
tragen (Lektoren, Kantoren, Kommunionhelfer); innerhalb einer solchen Gruppe wird ein einzelner 
eher bereit sein, die Aufgabe der stellvertretenden Gottesdienstleitung zu übernehmen, auch wenn er 



— 337 — 

sich dabei exponiert. Der Dienst der Gottesdienstleitung durch Laien wird von manchen Gemeinden 
wohl eher angenommen, wenn diese in einer eigenen Feier der Gemeinde vorgestellt werden und dabei 
das bischöfliche Beauftragungsschreiben verlesen wird. 
Für die Gestaltung dieser Versammlungen, die als Wortgottesdienst vom liturgischen Recht weniger 

5 festgelegt sind, empfiehlt es sich, die dafür möglichen Elemente der Meßfeier zu übernehmen: Schrift¬ 
lesung des Tages, Auslegung durch einen zur Predigt Bevollmächtigten oder einen verlesenen Text, 
Gesänge, Gebet, Fürbitten, Vorbereitungs- und Abschlußgebet zur Spendung der Eucharistie (vgl. 
„Gotteslob“ Nr. 370). Die Mitwirkung des Organisten, der Meßdiener, des Chores u. ä. soll in gleicher 
Weise wie bei den Sonntagsmessen erfolgen, ohne daß dabei jedoch der Eindruck entsteht, es handle 

10 sich um eine Meßfeier, der lediglich das Hochgebet fehlt. 
Die Bedeutung der gottesdienstlichen Versammlung für das Leben einer Gemeinde und für den Glau¬ 
ben des einzelnen, wie auch die rechte Feier des Sonntags veranlassen die Synode zu der dringenden 
Einladung an alle Gläubigen in den betreffenden Gemeinden, an den priesterlosen Gottesdiensten 
nicht weniger als an den eucharistischen Versammlungen teilzunehmen. Damit ist in dieser Situation 

15 der Sinn der Sonntagspflicht erfüllt (vgl. 2.3). 
Die Synode bittet die Diözesanbischöfe um ein Wort an die Gemeinden, in dem die notwendige Neu¬ 
ordnung der Gottesdienste und die entsprechende Neuverteilung der Priester begründet wird. Außer¬ 
dem sollen sie ausdrücklich empfehlen, daß ein Diakon oder Laie am Sonntag einen Wort- und Kom¬ 
muniongottesdienst hält, wo keine Eucharistiefeier sein kann. 

20 Bei all den notwendigen Bemühungen um einen sonntäglichen Gottesdienst ohne Priester muß deutlich 
bleiben, daß es sich um eine Notsituation handelt, die alle zur Sorge um genügend Priester aufruft. 

2.4.4 
Gottesdienste in Erholungsgebieten 

Eine besondere Situation entsteht in städtischen Ballungsräumen, wo viele Gemeindeglieder in be¬ 
stimmte Wochenenderholungsgebiete gehen. Die betroffenen Stadtgemeinden sollten mit ihren Prie- 

25 Stern und Helfern die Gemeinden der Erholungsgebiete unterstützen und mit dafür Sorge tragen, 
daß dort genügend Gottesdienste angeboten werden. In den Stadtpfarreien könnte unter Umständen 
einer der sonst üblichen Gottesdienste ausfallen. 
Alle Bemühungen der Touristenseelsorge, für ein Angebot regelmäßiger Gottesdienste in den Haupt¬ 
urlaubszeiten zu sorgen, sind zu begrüßen und von den örtlichen Stellen zu unterstützen. 

30 Bei der Organisation von Ferien- oder Wochenendreisen sollte im Programm an den Sonntagen eine 
Zeit für den Gottesdienstbesuch freigehalten werden. 

3. 
GOTTESDIENSTLICHE VERSAMMLUNGEN AM WERKTAG 

3.1 
Form, Ort und Zeit 

Auch die Eucharistiefeier am Werktag ist für den Glauben des einzelnen und der Gemeinde von gro- 
35 ßer Bedeutung. In der Wahl des Raumes (Werktagskirche) und der Gestaltung der Messe am Werk¬ 

tag soll man sich nach der Zahl und Zusammensetzung der Teilnehmer richten. 
Besondere Beachtung verdienen jene Messen am Werktag, die aus einem persönlichen Anlaß (z. B. 
Eheschließung, andere Familienfeste, Sterbefall) gefeiert werden. Wie sonst selten fühlen sich die Be¬ 
troffenen in diesen Gottesdiensten in ihrer jeweiligen Situation angesprochen und sich und ihre An- 

40 liegen von der Gemeinde aufgenommen. Da zudem an diesen Gottesdiensten vielfach Menschen teil¬ 
nehmen, die kaum noch Verbindung zur Kirche haben, bedürfen Vorbereitung und Vollzug dieser 
Meßfeiern besonderer Sorgfalt. 
Erfahrungsgemäß sind an Wochentagen Abendmessen sowie Meditations- und Gebetsgottesdienste 
(5-Minuten-Andachten) nach Arbeits- und Geschäftsschluß (oder auch Mittagpause, Wochenmarkt...) 

45 gut besucht. Darum sollten solche gottesdienstlichen Formen angeboten werden. Es muß eine Zeit ge¬ 
wählt werden, die dem Arbeits- und Lebensrhythmus der Menschen entspricht, für die diese Kirche 
erreichbar ist. 



— 338 — 

Der immer fühlbarer werdende Priestermangel bringt es mit sich, daß in vielen Gemeinden, in denen 
die tägliche Meßfeier bisher selbstverständlich war, diese nun an mehreren Tagen in der Woche aus¬ 
fällt. Die Gläubigen werden ermuntert, anstelle der ausgefallenen Eucharistiefeier Wortgottesdienste 
zu halten, in denen die Kommunion gespendet werden kann. Entsprechende Vorlagen sollen erarbeitet 

5 und als Hilfe zur Verfügung gestellt werden. 

3.2 
Meßfeiern kleiner Gemeinschaften (Gruppenmessen) 

Eine besondere Bedeutung haben die Meßfeiern kleiner Gemeinschaften, in denen man verschiedene 
Zielgruppen in der Gemeinde ansprechen und auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Nicht selten er¬ 
öffnen diese Meßfeiern durch das Erlebnis einer überschaubaren Gemeinschaft einen neuen Zugang 

10 zum Verständnis der Eucharistie. Brüderliche Gemeinschaft kann unmittelbar erfahren werden, und 
der einzelne kann sich bei der Gestaltung aktiv beteiligen. In Stille und Meditation, in Predigt-Ge¬ 
spräch und Glaubenszeugnis wird oft auf überraschende Art und Weise deutlich, daß Gottesdienst 
auch Dienst Gottes an uns ist, der Freude und Frieden, Geborgenheit und Zuversicht, Hoffnung und 
Trost schenken will und kann. 

15 Um solche Gruppenmessen zu ermöglichen, muß unter Umständen auch gelegentlich auf die sonst 
übliche Werktagsmesse verzichtet werden. 
Es muß allerdings darauf geachtet werden, daß die Gruppenmessen nicht zu einer Entfremdung vom 
Gemeindegottesdienst führen. Die je eigene Bedeutung der verschiedenen Formen muß deutlich ge¬ 
macht werden, damit die Gruppenmesse nicht als Konkurrenz, sondern als hilfreiche Ergänzung zum 

20 sonntäglidien Gemeindegottesdienst erscheint. 
Die in den Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz vom 24. 9. 1970 aufgewiesenen Möglichkei¬ 
ten für die „Meßfeiern kleiner Gemeinschaften“ sollen mehr als bisher beachtet und als pastorale 
Chance genützt werden (z. B. Wahl geeigneter Räume, ggf. auch in Wohnungen, Anordnung rings 
um den Tisch, entsprechende Vereinfachung der liturgischen Kleidung"), Zusammenstellung der 

25 Texte, wie sie der religiösen und geistigen Fassungskraft der Teilnehmer entsprechen; Homilie in der 
Form eines geistlichen Gesprächs, Kommunion unter beiderlei Gestalten). 

4. 

KINDER- UND JUGENDGOTTESDIENSTE 

4.1 

Kindergottesdienste 

Ein wichtiger Bereich bei der Einführung der Kinder in den Glauben ist ihre Hinführung zum Got- 
30 tesdienst der Kirche, vor allem zu der Mitfeier der Eucharistie. Auch hierbei „schließt sich das Kind 

dem Glauben der Eltern solange an, bis es zu persönlichem Glauben herangereift ist“ (Schwerpunkte 
heutiger Sakramentenpastoral B 3.2). Die Erwachsenen führen die Kinder durch das Leben aus dem 
Glauben und durch die Feier des Glaubens in den Glauben ein. 
Diese Einführung in den Glauben ist vorrangige Aufgabe der Eltern. Dabei brauchen sie die Hilfe 

35 der Gemeinde, da weithin das stützende Milieu weggefallen ist. Besonders Eltern, die selbst der Kir¬ 
che fernstehen, doch wünschen, daß ihr Kind einen Zugang zum Gottesdienst findet, bedürfen der 
Unterstützung der Gemeinde (vgl. Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral C 9, besonders den 
Hinweis auf die Aufgabe der Gemeinde). 

*) Die Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz für Gruppenmessen vom 24. 9. 1970 regeln die Frage 
der liturgischen Kleidung des Zelebranten einer Gruppenmesse in Kap. II, 2d: „Wenn die Feier in einem 
gottesdienstlichen Raum stattfindet, sollen Albe, Stola und Meßgewand benutzt werden, sonst in der Regel 
wenigstens Albe und Stola. In außergewöhnlichen Fällen kann die Kennzeichnung des Priesters, wie sie bei der 
Spendung anderer Sakramente vorgeschrieben ist, noch als ausreichend angesehen werden, wobei selbstver¬ 
ständlich die Stola niemals fehlen darf.“ Über die liturgischen Gefäße sagt die Allgemeine Einführung in das 
Römische Meßbuch in den Nrn. 290 ff generell: „Die liturgischen Gefäße sollen aus haltbarem und — nach der 
allgemeinen Auffassung innerhalb eines Kulturbereichs — als edel geltendem Material bestehen. Man bevorzuge 
jedoch solche Materialien, die nicht leicht zerbrechlich sind und die nicht schnell unbrauchbar werden.“ 
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Widitige Hilfen für die Einführung in den Gottesdienst der Kirdie bietet das „Direktorium für Kin¬ 
dermessen“, das die Kongregation für den Gottesdienst am 1. November 1973 als Weisung für die 
gesamte Kirdie veröffentlidit hat. Unter den vielen Anregungen sollen einige besonders hervorge¬ 

hoben werden: 
5 - „Alle Erzieher sollen mithelfen, daß die Kinder ihrem Alter und ihrer persönlichen Entwidclung 

entsprechend auch die menschlichen Werte erleben, die der Eucharistiefeier zugrunde liegen, wie 
zum Beispiel gemeinsames Tun, Begrüßung, die Fähigkeit zuzuhören, Verzeihung zu erbitten und 
zu gewähren, Bezeugung der Dankbarkeit, Erfahrung zeichenhafter Handlungen und freundsdiaft- 
lidien Gemeinschaftsmahles sowie festlichen Zusammenseins“ (Nr. 9). 

10 - Für die Vorbereitung der Kinder auf die Eucharistiefeier sind eigene Wortgottesdienste geeignet, 
die die Kinder zu einer „Wertschätzung . . . des Wortes Gottes“ führen (Nr. 14). 

- In den Gemeinden, in denen keine eigene Meßfeier für Kinder möglich ist, ist es angebracht, „ge¬ 
legentlich . . . den Wortgottesdienst mit Predigt für die Kinder an einem anderen, nicht zu ent¬ 
fernten Ort zu halten; vor Beginn der Eucharistiefeier der Messe kommen die Kinder dann dort- 

15 hin, wo die Erwachsenen inzwischen ihren eigenen Wortgottesdienst gefeiert haben“ (Nr. 17). 
- In der Gestaltung der Kindermesse ist es wichtig, daß sie einerseits auf die Situation der Kinder be¬ 

sonders eingeht, zum andern aber darf es „bei aller aus Altersgründen notwendigen Anpassung . . . 
nicht zu einem ganz eigenen Ritus kommen, der sich allzusehr von der Gemeindemesse unter¬ 

scheiden würde“ (Nr. 21). 
20 - Für die Schriftlesung während des Wortgottesdienstes ist der geistliche Gewinn, den die Lesung 

den Kindern vermittelt, entscheidend (vgl. Nr. 44). Dabei ist es geraten, nur eine Lesung auszu¬ 

wählen (Nr. 42, Nr. 43). 
- Die Orationen können dem Verständnis der Kinder angepaßt werden (vgl. Nr. 51). 
Weitere Hinweise und zahlreiche praktische Beispiele für die Gestaltung des Kindergottesdienstes 

25 bieten die Richtlinien, die im Auftrag der deutschen Bischöfe von der Kommission für Fragen der 
Kinder- und Jugendliturgie erarbeitet wurden"). 
In den Gemeinden sollen sich Gruppen bilden, die für die Gestaltung der Eucharistiefeier im Hin¬ 
blick auf die Kinder Verantwortung übernehmen. Diese sollen sich mit den genannten Dokumenten 
befassen und ihre Anwendung gemeinsam mit Priestern, den im Gemeindedienst Tätigen und Eltern 

30 beraten. Besonders zu empfehlen sind Familiengottesdienste, die den Kindern die Erfahrung der ge¬ 
meinsamen Feier des Glaubens mit den Eltern ermöglichen. 

4.2 
Gottesdienste mit Jugendlichen 

4.2.1 
Die Situation 

Der Heranwachsende und Jugendliche hat es in der heutigen gesellschaftlichen und kirchlichen Situa- 
35 tion nicht leicht, seinen Weg zum Gottesdienst zu finden. Einerseits soll die sonntäglihe Eucharistie¬ 

feier ein zentraler Vollzug seines Glaubens werden; andererseits ist gerade der Glaube des Jugend¬ 
lichen vielfach verunsichert. Der Heranwahsende löst sich von der Form des in Familie und Kinder¬ 
gruppe überkommenen Glaubens und sucht seine eigene Form und selbständige Verwirklichung. Viele 
Jugendliche tragen schwer an Erfahrungen aus ihrer Kinderzeit, die sie im Glauben mehr belasten 

40 als ihnen helfen. Die Zahl der Jugendlichen wird immer größer, die von ihrem Elternhaus und sei¬ 
ner Atmosphäre her keine Stütze für ihren Glauben erfahren. Weder Familiengebet noch gemeinsa¬ 
mer Besuch des Gottesdienstes gehören in ihren Erfahrungsbereich. Andere distanzieren sich, zum 
Teil auch unter dem Einfluß einer nichtchristlichen Umwelt, von Formen des Glaubens, die sie in 
der eigenen Familie erfahren haben. Das Milieu in Schule, Hochschule und am Arbeitsplatz stellt 

45 den Glauben vieler Jugendlicher in Frage. Eine größere Zahl erlebt eine Phase der inneren Distanz 
vom Glauben. All dies trägt dazu bei, daß viele junge Menschen den Gottesdienst als eine Pflichtver¬ 
anstaltung erfahren, die in alten Traditionen erstarrt ist. Sprache und Zeichen sind ihnen schwer ver¬ 
ständlich und undeutlich. Viele sagen: Wir finden im Gottesdienst die wirklichen Probleme der Welt 
und die Fragen der Menschen von heute nicht vor, zumal der Gottesdienst in seiner üblichen Form 

50 einen persönlichen Beitrag der Teilnehmer nicht möglich macht. 

"■) Gottesdienst mit Kindern, 1. Teil: Richtlinien und Anregungen für den Wortgottesdienst im Rahmen der 
Meßfeier; 2. Teil: Richtlinien und Anregungen für dis Eucharistiefeier. Herausgegeben vom Deutschen Kate¬ 
chetenverein e.V., München, und vom Liturgischen Institut, Trier, als Manuskript gedruckt 1972. 
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4.2.2 
W Ortgottesdienste 

Solche Jugendliche befinden sich in einer katechumenalen Situation. Hier können Wortgottesdienste 
- ähnlich wie im Katechumenat der Erwadisenen - eine wichtige Aufgabe in der Hinführung zur 
Eucharistiefeier übernehmen (vgl. Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral B 2). In ihnen ist es 

5 möglich, auf die Glaubenssituation der Jugendlichen und Heranwachsenden besonders einzugehen 
und Formen der Feier des Gottesdienstes einzuüben, die den Jugendlichen helfen, einen neuen Zu¬ 
gang zur Eucharistie als Feier des Glaubens zu finden (dies gilt z. B. für Schulgottesdienste oder Got¬ 
tesdienste bei Primanerakademien und ähnlichen Situationen; vgl. dazu 2.4.2). 

4.2.3 
Eucharistiefeier mit Jugendlichen 

10 Für die Eucharistiefeier mit Jugendlichen gilt besonders, was die Liturgiekonstitution des Zweiten 
Vatikanischen Konzils verlangt: daß nämlich die liturgischen Formen der „Fassungskraft der Gläubi¬ 
gen“ entspredten (Nr. 34). Dabei sollen Alter und Grad der religiösen Entwidclung (vgl. Nr. 19) 
sowie die Situation der verschiedenen Gemeinsdiaften (vgl. Nr. 38) berücksichtigt werden. Die Got¬ 
tesdienste mit Jugendlidien, vor allem auch die Eucharistiefeier, müssen einer doppelten Notwendig- 

15 keit Rechnung tragen: Einmal sollen sie dem Jugendlichen in seiner Glaubenssituation „Höhepunkt“ 
und „Quelle“ seines Glaubens werden (vgl. Nr. 10), zum anderen sollen sie mithelfen, daß junge 
Menschen in konkrete Kirche und Ortsgemeinde hineinwadisen. 

4.2.3.1 
Jugendmessen 

Besonders gestaltete Jugendmessen können den Jugendlichen den Zugang zur Eucharistie erleichtern. 
20 Sie werden in der Regel im Rahmen der Werktagsgottesdienste der Gemeinde ihren Platz haben. Dar¬ 

über hinaus kommt ihnen bei Jugendveranstaltungen - im kleinen Kreis wie im größeren Rahmen - 
eine besondere Bedeutung zu. In Wochenenden und Freizeiten, die Lebens- und Glaubensprobleme der 
Jugendlichen aufgreifen, muß die Eucharistiefeier in Gestaltung und Auswahl der Texte im Gesamt¬ 
rahmen des Wochenendes sorgfältig vorbereitet werden. 

25 Die Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz für Meßfeiern kleiner Gemeinschaften (Gruppen¬ 
messen) vom 24. 9. 1970 und die Aussagen der Synode zu dieser Form der Eucharistiefeier (vgl. 3.2) 
können helfen, eine entsprechende Form zu finden. Auch die vielfältigen Aus Wahlmöglichkeiten des 
neuen Meßbuches und des Lektionars können für die Anpassung an die Situation und die Fassungskraft 
der Jugendlichen hilfreich sein. Sind in diesem Sinne weitere Anpassungen notwendig (vgl'. Liturgie- 

30 konstitution Nr. 34), gibt das Direktorium für Kindermessen Kriterien, die entsprechend auch für die 
Eucharistiefeier mit Jugendlichen angewendet werden können. Dies gilt zum Beispiel für die Auswahl 
der Lesungen, für die Verwendung von Hilfsmitteln zur Verdeutlichung des Textes und für die übrigen 
gestalterischen Elemente, die dort ausgeführt sind. Dabei muß es das Ziel sein, die Grundstruktur, das 
Geschenk und den Anspruch jeder Eucharistie dem Jugendlichen deutlich zu machen: die Verkündigung 

35 des Wortes Gottes und die Antwort darauf; der Dank für Gottes Handeln an uns und die Bereitschaft, 
die bedingungslose Hingabe Jesu Christi an Gott und an die Menschen zum Maßstab des eigenen 
Lebens zu machen; der Empfang der eucharistischen Gabe. 
Damit auch der zentrale Teil der Meßfeier, das Eucharistische Hochgebet, von den Jugendlichen besser 
mitvollzogen werden kann, bittet die Synode die Bischofskonferenz, in Übereinstimmung mit dem 

40 Rundschreiben der Gottesdienstkongregation über die Eucharistischen Hochgebete vom 27. 4. 1973 bei 
der römischen Kongregation für die Sakramente und den Gottesdienst die Einführung neuer Hoch¬ 
gebete für die besonderen Umstände der Meßfeier mit Jugendlichen zu beantragen. 
Was über den Ort von Meßfeiern kleiner Gemeinschaften gesagt ist (vgl. Richtlinien der Deutschen 
Bischofskonferenz, 11.1, vom 24. 9. 1970), ist entsprechend auch für Gruppenmessen mit Jugendlichen 

45 anzuwenden. Wenn der Kirchenraum nicht geeignet erscheint, sollte die Messe in einem anderen, der 
Würde der Feier entsprechenden Raum gehalten werden. Die Tageszeit sollte den Lebensverhältnissen 
der Jugendlichen angepaßt sein, so daß sie mit möglichst großer Aufnahmebereitschaft das Wort Gottes 
hören und die Eucharistie feiern können. 
Bei Gruppenmessen mit Jugendlichen soll auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Wortgot- 

50 tesdienst und der Eucharistiefeier geachtet werden. Im Anschluß an solche Eucharistiefeiern - vor 
allem im Rahmen eines Wochenendes oder einer Tagung — kann sinnvollerweise eine Agape gehalten 
werden. Dabei muß aber die Eucharistiefeier in ihrem Eigencharakter gewahrt bleiben. 
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4.2.3.2 
Jugend und Gemeindegottesdienst 

Gruppenmessen sollen den Jugendlichen den Weg zum Gottesdienst der Gemeinde eröffnen. Voraus¬ 
setzung dafür ist, daß auch im außergottesdienstlidien Bereich zwischen den Jugendlichen der Ge¬ 
meinde und den übrigen Gemeindemitgliedern ein gutes Verhältnis besteht. Wenn in anderen Sek- 

5 toren der Gemeindearbeit (Gemeindekatechese, verschiedene diakonische Einsätze der Gemeinde, 
Feste der Gemeinde) versucht wird, mit Jugendlidien zusammenzuarbeiten, wird ihnen in der Re¬ 
gel auch der Zugang zum Gottesdienst der Gemeinde leichter sein. Wo die Jugendlichen im Leben 
der Gemeinde keinen Platz finden oder Ablehnung erfahren und wo sie sich ihrerseits nicht um ein 
Verständnis der Erwachsenen bemühen, wird die Gemeinsamkeit auch durch gemeinsame Gottes- 

10 dienste kaum bewirkt. 
Dem Jugendlichen ist es für die Mitfeier des Gemeindegottesdienstes eine Hilfe, wenn er selbst an 
dessen Vorbereitung und Durchführung beteiligt wird. Die Aufgaben des Lektors, des Kommunion¬ 
helfers, der Sänger in der Schola und im Chor sollten auch Jugendlichen angeboten werden. Im Got¬ 
tesdienst der gesamten Gemeinde müßte versucht werden, das Lebensgefühl der Jugendlichen, ihre 

15 Fragen und Hoffnungen aufzugreifen, damit auch sie sich bei der Feier des Glaubens in der Gemein¬ 
schaft der Glaubenden aufgenommen wissen. 
Wo solcher Kontakt zwischen Jugend und Gemeinde besteht und die Jugendlichen erfahren, daß 
die Gemeinde sich um sie müht, die Gemeinde ihrerseits erfährt, daß Jugend zur Gemeinde gehören 
will, ist es sinnvoll, daß die Jugend - ähnlich wie andere Gruppierungen in der Gemeinde - in re- 

20 gelmäßigem Abstand den Hauptgottesdienst der Gemeinde gestaltet (vgl. 2.4.1). 

4.3 
Kinder- und Jugendgottesdienste als Beitrag zur Gemeindebildung 

Wie jeder Christ und jede Gruppe in der Kirche, so haben auch die Kinder und Jugendlichen ihre 
eigenen Gaben und Aufgaben für den Aufbau der Gemeinde. Deshalb darf das Angebot von Kin¬ 
der- und Jugendgottesdiensten nicht nur als Entgegenkommen diesen Gruppen gegenüber gesehen wer- 

25 den. Vielmehr muß die Gemeinde dafür dankbar sein, daß sie auch von den Kindern und Jugend¬ 
lichen her eine Bereicherung für ihr Leben erfährt. Die Offenheit und Freude der Kinder, die Sponta¬ 
neität und das kritische Bewußtsein der Jugendlüen, ihre Einsatzbereitschaft für eine als sinnvoll 
erkannte Sache und ihre Dankbarkeit für die Erfahrung des Angenommenseins sind wertvoll für 
alle. So können die Kinder und Jugendlichen neues Leben in den Gemeindegottesdienst bringen, das 

30 allen Gläubigen zugute kommt. 

5. 

ÖKUMENISCHE GOTTESDIENSTE 

5.1 

Gegenseitiges Kennenlernen 

Die Synode hält es für wichtig, daß die Christen die anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften 
in ihren Gebeten, Gottesdiensten und Feiern kennenlernen und deren spirituellen und liturgischen 

35 Reichtum erfahren. Deshalb begrüßt sie gegenseitige Einladungen von einzelnen, Gruppen und Ge¬ 
meinden. 

5.2 

ökumenische Wortgottesdienste 

Die Synode empfiehlt ökumenische Wortgottesdienste, in denen wir als Christen, die die Einheit su¬ 
chen, unseren gemeinsamen Glauben bekennen und füreinander und für alle Menschen beten. Solche 

40 Gottesdienste können eine erste Begegnung zwischen Christen verschiedener Konfessionen sein. Sie 
sind besonders fruchtbar, wenn sie aus einem gemeinsamen Tun und aus einer gemeinsam getragenen 
Verantwortung erwachsen. 
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Es gibt viele Gelegenheiten für ökumenische Wortgottesdienste: zum Beispiel die jährlidien Gebets- 
wodien um die Einheit im Glauben; der ökumenische Weltgebetstag der Frauen; ökumenische Wort¬ 
gottesdienste für Schüler bei besonderen Anlässen; gemeinsame Anliegen, Nöte und Freuden, Trauer 
bei einer Katastrophe, Dank für Gottes Hilfe. 
Ein Grundbestand ökumenisdier Gottesdienste soll nach Möglichkeit zur Gottesdienstordnung jeder 
katholischen Gemeinde gehören. Sie sollen aber nicht zu der Zeit der sonntäglichen Eucharistiefeier 

angesetzt werden. 
Verkündigung, Lieder und Gebete sollen auf den ökumenischen Partner und seine Eigenart Rüchsicht 
nehmen, ohne daß dabei der eigene Standpunkt preisgegeben wird. 
Die vorhandenen gemeinsamen Gebete und Lieder (vgl. die von allen katholischen und evangelischen 
Kirchenleitungen gebilligten Texte des Ordinariums und „Gemeinsame Kirchenlieder“) sollen in den 
Gemeinden benutzt und ihre Zahl soll nach Möglichkeit vermehrt werden. 

5.3 
Wunsch nach Eucharistiegemeinschafl 

Mehr als frühere Generationen empfinden wir heute die Spaltung der Kirche Christi als Wider¬ 
spruch gegen das Vermächtnis des Herrn. Dieses Ärgernis wird besonders schmerzlich bewußt bei der 
Trennung im Abendmahl. Die Gemeinschaft von Leib und Blut Christi und die Einheit der Kirche 
stehen in engstem Zusammenhang. „Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? 
Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib; denn wir alle haben teil an dem einen Brot.“ (1 Kor 
10, 16-17). Auseinandergebrochene Eucharistiegemeinschaft bedeutet zerbrochene Einheit der Kir¬ 
che, und Spaltungen innerhalb der Kirche machen unfähig zur gemeinsamen Feier des Abendmahls. 
Mit dieser Spaltung im „Sakrament der Einheit und des Friedens“ möchten sich die Christen heute 
weniger denn je abfinden. So wird immer mehr nach der gemeinsamen Eucharistiefeier der bisher 
getrennten Kirchen verlangt. 
Viele Christen meinen, man solle diese Eucharistiegemeinschaft schon jetzt gewähren, um so die Kir¬ 
chengemeinschaft zu fördern. Bisweilen fließt in diesen Wunsch ein unberechtigter Protest gegen Kir¬ 
chenleitungen ein. Doch das Geheimnis der Eucharistie darf nicht zum Kampf mißbraucht werden. 
Vorschnelle Lösungen könnten den Ansporn nehmen, die volle Kirchengemeinschaft zu suchen. Allein 
ernstes Bemühen und beharrliches Beten können weiterhelfen. 

5.4 
Möglichkeiten begrenzter Eucharistiegemeinschaft 

Volle Eucharistiegemeinschaft ist nur möglich bei voller Kirchengemeinschaft; denn die Einheit der 
Kirche und die Communio von Leib und Blut Christi bedingen und tragen sich gegenseitig. Zwar 
gibt es „viele und bedeutende Elemente oder Güter, aus denen insgesamt die Kirche erbaut wird und 
ihr Leben gewinnt, die auch außerhalb der sichtbaren Grenzen der katholischen Kirche existieren kön¬ 
nen“ (Dekret über den ökumenismus, Nr. 3; vgl. auch: Dogmatische Konstitution über die Kirche 
„Lumen gentium“, Nr. 8), aber trotz des gemeinsamen Glaubens an Jesus Christus und trotz der 
einen Taufe bestehen, besonders bezüglich des Wesens der Kirche und ihrer Vollmacht, auch zum Teil 
bezüglich der Eucharistie selbst, noch trennende Unterschiede zwischen den Konfessionen, die eine Eu¬ 
charistiegemeinschaft nicht gestatten. Es würde der Eindruck einer Einheit entstehen, die in grund- 
liegenden Fragen des Glaubens und der kirchlichen Gemeinschaft so noch nicht besteht. 
Die Eucharistie ist aber nicht nur Zeichen der Einheit der Kirche, sie dient auch dem Heil des ein¬ 
zelnen: „Ohne rechtmäßigen Grund soll ein Glaubender nicht der geistlichen Frucht der Sakramente 
beraubt werden“ (ökumenisches Direktorium, Nr. 44). 

5.4.1 
Ostkirchen und altkatholische Kirche 

Mitglieder der Ostkirchen können die Sakramente in der katholischen Kirche empfangen, wenn es 
ihnen aus äußeren oder inneren Gründen für längere Zeit nicht in der eigenen Kirche möglich ist. Um¬ 
gekehrt ist es einem Katholiken nicht nur erlaubt, sondern geraten - wenn er sonst für längere Zeit 
keine Gelegenheit hat -, an der Eucharistiefeier und den Sakramenten dieser Kirchen teilzunehmen. 
Da mit ihnen im Glauben eine enge Gemeinschaft besteht, sie 'trotz ihrer Trennung wahre Sakra¬ 
mente besitzen, vor allem aber in der Kraft der apostolischen Sukzession das Priestertum und die 
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Eucharistie“ (Dekret über den ökumenismus, Nr. 15), besteht hier legitime Gegenseitigkeit. Was von 
den Ostkirchen gilt, gilt auch von der altkatholischen Kirche, sobald dies von den zuständigen Stellen 
in Rom anerkannt wird. 

5.4.2 
Reformatorische Kirchen und Gemeinschaflen 

5 Diese - zwar noch eingeschränkte - gegenseitige Eudiaristiegemeinsdiaft trifft für die kirchlichen Ge¬ 
meinschaften reformatorischen Ursprungs zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu. Ihren Mitgliedern 
ist die Teilnahme an den Sakramenten der katholischen Kirche deshalb nach dem ökumenischen Direk¬ 
torium (Nr. 55) in der Regel untersagt. Weil aber die Taufe hingeordnet ist „auf die vollständige Ein¬ 
fügung in die eucharistische Gemeinschaft“ (Dekret über den ökumenismus, Nr. 22) und weil „die 

10 Sakramente sowohl Zeichen der Einheit wie auch Quellen der Gnade sind“ (Dekret über den ökume¬ 
nismus, Nr. 8), „kann die Kirche wegen ausreichender Gründe den Zutritt zu diesen Sakramenten einem 
getrennten Bruder gestatten“ (ökumenisches Direktorium, Nr. 55). Solche Gründe können nach dem 
ökumenischen Direktorium in „Todesgefahr oder in schwerer Not (Verfolgung, Gefängnis)“ gegeben 
sein. „In anderen dringenden Notfällen soll der Ortsoberhirte oder die Bischofskonferenz entscheiden“ 

15 (Nr. 55). In der Instruktion des Sekretariates für die Einheit der Christen vom 1. 6. 1972 wird dies 
erläutert: „Fälle dieser Art bleiben nicht auf Situationen von Unterdrückung und Gefahr beschränkt. 
Es kann sich um Christen handeln, die sich in schwerer geistlicher Not befinden und keine Möglichkeit 
haben, sich an ihre eigenen Gemeinschaften zu wenden. Als Beispiel diene die Diaspora“ (Nr. 6). 
Die Synode bittet die Bischöfe, alle legitimen Möglichkeiten wahrzunehmen, um den getrennten Chri- 

20 sten, wenn sie es wünschen, den Zutritt zur Eucharistie zu öffnen. 

Als Voraussetzungen für die Teilnahme eines Mitgliedes einer anderen Kirche hat vor allem zu gel¬ 
ten: Bewußtsein der Eingliederung durch die Taufe in die Gemeinschaft der Glaubenden - Überein¬ 
stimmung mit dem Glauben der Kirche im Hinblick auf die Eucharistie - Verlangen nach Gemein¬ 
schaft mit Christus in der Eucharistie - persönliche Verbindung mit dem Leben der katholischen Kir- 

25 che (z. B. über den Ehepartner bzw. die Kinder; oder über einen mit katholischen Christen geteilten 
Einsatz im Dienst an den Menschen oder an der Einheit der Kirche) - Sorge um die Einheit der 
Kirche - entsprechende Vorbereitung und christliche Lebensführung. 
Weiterhin nennen die kirchlichen Dokumente als Voraussetzung, daß der evangelische Christ „sich für 
längere Zeit nicht an einen Diener der eigenen Gemeinschaft wenden könne“, um das Abendmahl zu 

30 empfangen"'’). Darüber hinaus bittet die Synode die Bischofskonferenz zu prüfen, ob es nicht auch „aus¬ 
reichende Gründe“ für die Zulassung evangelischer Christen geben kann, selbst wenn diese die Mög¬ 
lichkeit zum Empfang des Abendmahles hätten. Solche Gründe könnten sich zum Beispiel aus der 
Sorge um die Glaubensgemeinschaft der Familie in der konfessionsverschiedenen Ehe ergeben. 
Dem einzelnen sollten im Gespräch mit den zuständigen Seelsorgern Hilfen für eine verantwortete, 

35 persönliche Entscheidung gegeben werden. 

5.5 
Teilnahme von Katholiken am Abendmahl 

In zunehmendem Maße wird die Frage gestellt, ob es unter gewissen Bedingungen einem Katholiken 
möglich ist, am Abendmahl der reformatorischen Kirchen teilzunehmen. 
Die Taufe begründet zwar „ein sakramentales Band der Einheit“ zwischen allen Getauften, das „auf 

40 die vollständige Einfügung in die eucharistische Gemeinschaft“ hinzielt, aber „die volle Einheit“ mit 
den reformatorischen Kirchen ist nicht vorhanden (vgl. Dekret über den ökumenismus, Nr. 22). Auch 
sie bekennen „bei der Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung des Herrn im heiligen Abend¬ 
mahl, daß hier die lebendige Gemeinschaft mit Christus bezeichnet werde, und sie erwarten seine glor¬ 
reiche Wiederkunft“ (ebd.). Jedoch ist wegen des abweichenden Glaubensverständnisses, vornehmlich 

45 in bezug auf das Amt und das Weihesakrament, „die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des 
eucharistischen Mysteriums nicht gewahrt“ (ebd.). Zudem sind die Auffassungen über die Bedeutung 
des Abendmahls in den reformatorischen Kirchen noch unterschiedlich. Die Synode kann deshalb 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Teilnahme eines katholischen Christen am evangelischen Abend¬ 
mahl nicht gutheißen. 

"’) Instruktion des Sekretariates für die Einheit der Christen vom 1. 6. 1972, Nr. 4 b; vgl. dazu ökumenisches 
Direktorium, Nr. 55, und Erklärungen des Sekretariates für die Einheit der Christen vom 7. 1. 1970, Nr. 7, 
vom 1. 6. 1972, Nr. 6, und vom 17. 10. 1973, Nr. 6. 
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Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß ein katholischer Christ - seinem persönlichen Gewis¬ 
sensspruch folgend — in seiner besonderen Lage Gründe zu erkennen glaubt, die ihm seine Teilnahme 
am evangelischen Abendmahl innerlich notwendig erscheinen lassen. Dabei sollte er bedenken, daß 
eine solche Teilnahme dem inneren Zusammenhang von Eucharistie und Kirchengemeinschaft, beson- 

5 ders im Hinblick auf das Amtsverständnis, nicht entspricht. Bei der Entscheidung, vor die er sich gestellt 
sieht, darf er weder das Beheimatetsein in der eigenen Kirche gefährden, noch darf seine Entscheidung 
der Verleugnung des eigenen Glaubens und der eigenen Kirche gleichkommen oder anderen eine solche 

Deutung nahelegen. 

5.6 
Bitte um Verständnis 

10 Die Synode bittet die katholischen und die evangelischen Christen um Verständnis für ihre Haltung 
in der Frage der Eucharistiegemeinschaft. Es geht ihr darum, daß die notwendigen Bemühungen um 
ein gemeinsames Eucharistieverständnis nicht durch ein übereiltes Vorgehen Schaden leiden. Das im¬ 
mer schmerzlich erfahrene Getrenntsein am Tisch des Herrn soll uns Antrieb sein, im theologischen 
Gespräch und im Gebet auf jene volle Einheit hinzuarbeiten, die der Herr im Abendmahlssaal von 

15 seinem Vater erfleht hat und die in der gemeinsamen Eucharistie ihren Ausdruck finden soll. 

5.7 
Bitte an die Bischofskonferenz 

Die Synode bittet die Bischofskonferenz, alle theologischen Beiträge, vor allem in den noch nicht auf¬ 
gearbeiteten Fragen des Eucharistie- und Amtsverständnisses, und alle neu sich zeigenden Erkennt¬ 
nisse und Erfahrungen sorgfältig zu prüfen, und zu helfen, daß über eine Vertiefung der Kirchenge- 

20 meinschaft die Eucharistiegemeinschaft verwirklicht wird. 

6. 

GESTALTUNGSELEMENTE DES GOTTESDIENSTES 

6.1 

Liturgische Zeichen und Formen 

Menschliches Verhalten ist dadurch gekennzeichnet, daß geistige Gehalte leibhaft ausgedrückt und 
leibliche Vorgänge beseelt und durchgeistigt werden, daß also der Mensch als ganzer beteiligt wird. 

25 Ausdruckshandlungen, Zeichen und Symbole sind darum ein selbstverständlicher und unaufgebbarer 
Bestandteil des menschlichen Lebens. 
In der leibhaften Gestalt Jesu Christi ist uns die „Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, 
erschienen“ (Tit 3,4). Als Mensch hat uns Jesus Christus das Heil Gottes geschenkt. Der damit grund¬ 
gelegten Struktur der Heilsordnung muß die Heilsvermittlung in der Kirche entsprechen. Ihre sicht- 

30 bare Gemeinschaft, ihr hörbares Wort, ihre sakramentalen Zeichen des Glaubens und ihre anderen 
sinnenfälligen Ausdrucksformen sind darum nicht belanglose Äußerlichkeiten, sondern sie verleib- 
lichen das Handeln Gottes und die Antwort des Menschen. 
Ein Reichtum von Zeichen, Symbolen und Bräuchen ist in der Kirche gewachsen. Dabei gibt es For¬ 
men und Zeichen, die bleibender Bestandteil des kirchlichen Handelns geworden und unaufgebbar 

35 sind. Für ihr Verständnis und ihren Mitvollzug ist eine Erschließung des heilsgeschichtlichen und 
biblischen Hintergrundes unerläßlich. Andere Zeichen und Formen aber können aufgegeben und 
durch neue ersetzt werden. Manche von ihnen sind uns nämlich fremd geworden; manche müssen 
wir daraufhin überprüfen, ob sie auszudrücken vermögen, was uns bewegt, und ob der heutige 
Mensch verstehen und vollziehen kann, was mit ihnen gemeint ist. Hier ist es unsere Aufgabe, für die 

40 Leibhaftigkeit des Glaubens Ausdrucksformen zu finden oder wiederzuentdecken, die den Gegebenhei¬ 
ten unserer Zeit entsprechen. Nach einer Periode der Neigung zu liturgischer Zeichenkargheit wächst 
wieder die Bereitschaft, Glauben erleben zu wollen und so zu emer Feier des Glaubens zu kommen. 
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Diese Entwicklung wird zur Aufgabe für jede Gemeinde, da die Umwelt, in der wir leben, weit¬ 
gehend so säkularisiert ist, daß ihre Feste und Feiern, soweit diese überhaupt gelingen oder nodi 
vorhanden sind, kaum oder nidit mehr im Zusammenhang mit diristlichen Zeichen und Grundgehal¬ 
ten stehen (z. B. Christi Himmelfahrt - Vatertag). So helfen sie nicht mehr mit, in Fest und Feier den 
Glauben zu erleben. 
Gewisse gleidtbleibende Grundmodelle im Vollzug des Gottesdienstes in verschiedenen Gemeinden 
sind dem Gottesdienstbesucher eine Hilfe, jeweils am anderen Ort mitfeiern zu können und sich dort 

zu Hause und geborgen zu fühlen. 

6.1.1 
Die Versammlung als Zeichen 

Ein Zeichen eigener Art ist die zum Gottesdienst im Namen Jesu versammelte Gemeinde selbst. 
In der Zusammenkunft an einem Ort (vgl. Apg 2,1) kommt die einende, alle Schranken und Tren¬ 
nungen überwindende Wirkung der Heilstat Christi zum Ausdruck. Als gegliederte Gemeinschaft ist 
die gottesdienstliche Versammlung ein Bild der Kirche, des Leibes Christi, in dem jedes Glied kraft 
der ihm vom Geist geschenkten Gnadengaben seinen Teil zum Ganzen beiträgt. Darum soll bei der 
Versammlung „jeder . . . nur das und all das tun, was ihm aus der Natur der Sache und gemäß den 
liturgischen Regeln zukommt“ (Liturgiekonstitution, Nr. 28). 
Die Synode bittet alle Priester und Laien, die Aufgabenverteilung in den liturgischen Feiern (prie- 
sterlicher Leiter, Diakon, Gemeinde, Lektor, Kantor, Chor, Schola, Ministranten usw.) in noch stär¬ 
kerem Maße als bisher zu verwirklichen, damit die Vielfalt der Geistesgaben nicht eingeschränkt wird. 
Bei der Beteiligung der Gemeinde - ihrer Gruppen und Arbeitskreise - an der Vorbereitung und 
Feier der Gottesdienste soll mit Phantasie der Raum der freien Gestaltungsmöglichkeiten genutzt 
werden, den die neuen liturgischen Ordnungen bieten. 
Um eine sachlich kompetente Mitarbeitergruppe heranzubilden und im gottesdienstlichen Leben Kon¬ 
tinuität zu wahren, soll in jeder Gemeinde ein liturgischer Arbeitskreis (evtl, als Ausschuß des Pfarr- 
gemeinderates) eingerichtet werden. 

6.1.2 
Das Wort als Zeichen 

Das Wort ist wesentliches Element in der Liturgie, nicht nur, wenn die Heilige Schrift in der Kirche 
gelesen wird und Christus in seinem Wort gegenwärtig ist, auch wenn die Kirche betet und singt 
und ihren Glauben bekennt (vgl. Liturgiekonstitution, Nr. 7). Die Sprache aller gottesdienstlichen 
Texte (Lesung, Predigt, Gebet, Lied) muß dem Wesen des liturgischen Handelns, der Situation, dem 
Sprechen und Denken der Hörer und Mitfeiernden gerecht zu werden versuchen. Insbesondere bei den 
aus dem Lateinischen übertragenen muttersprachlichen Texten ist zu wünschen, daß das Wort mehr als 
bisher konkret wird und den Menschen trifft. Unerläßlich ist die Einführung der Gemeinden in die 
neuen liturgischen Texte durch Predigt, Katechese und religiöse Bildungsarbeit. Von den Einzelspre¬ 
chern (Priester, Prediger, Lektor usw.) darf die Gemeinde erwarten, daß in der Art und Weise ihres 
Vortrages erfahrbar wird: hier wird das Wort Gottes verkündet und der „heilige und ewige“ Gott 
„durch unseren Herrn Jesus Christus“ angesprochen. Die Wirksamkeit der Worte hängt nicht von ihrer 
Zahl ab, sondern vom Erweis von „Geist und Kraft“ (1 Kor 2,4). Die dem Wort zugeordnete Stille 
ist Teil des gemeinsamen gottesdienstlichen Tuns und soll dort eingehalten werden, wo es die liturgi¬ 

schen Ordnungen angeben. 

6.1.3 
Sakramente als Zeichen 

Grundlegende Zeichen des Glaubens sind die Sakramente, „die den Glauben nicht nur voraussetzen, 
sondern ihn nähren, stärken und ihn in Wort und Ding anzeigen“ (Liturgiekonstitution, Nr. 59). 
Damit sie dieses Ziel in unserer Zeit besser erreichen, hat die Kirche bei der Erneuerung nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil auch eine Reform der Sakramentenliturgie vorgenommen. Dabei wurde 
besonders hervorgehoben, daß es nicht um ein individuelles „Spenden“ und „Empfangen“ geht, son¬ 
dern um eine gottesdienstliche Feier, da die Sakramente hingeordnet sind „auf die Heiligung der Men¬ 
schen, den Aufbau des Leibes Christi und schließlich auf die Gott geschuldete Verehrung“ (Liturgie¬ 
konstitution, Nr. 59). Daher soll alles getan werden, um die Verkümmerung der Zeichen in der Feier 
der Sakramente zu überwinden und die Mitbeteiligung der Gemeinde und die Aufgabenverteilung, 
wie sie zur liturgischen Versammlung gehört, zu fördern (vgl. Schwerpunkte heutiger Sakramentenpa- 

storal, Teil A). 
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6.1.4 
Sakramentalien und Bräuche 

Als Vorfeld und Ausweitung der Sakramente auf die gesamte menschlidie Wirklidikeit hin sind die 
Sakramentalien und andere liturgisdie Gestaltungsformen sowie religiöse Bräuche Zeichen des Han¬ 
delns Gottes und der Antwort des Menschen. Besondere Beachtung verdienen jene Zeichen und For¬ 
men aktiven Mittuns, die enger mit der Eucharistiefeier und den Feiern des Kirchenjahres verbunden 
sind (z. B.: Dreikönig, Lichtmeß, Aschermittwoch, Karwoche und Ostern, Prozessionen, Allerheiligen 
und Allerseelen). Ein magisches Mißverständnis wird ausgeschlossen, da der Glaubende weiß, daß alle 
Sakramente, Sakramentalien, Weihen und Segnungen ihre Kraft aus dem österlichen Geheimnis des 
Todes und der Auferstehung Christi schöpfen. Als Wort in „Aktion“ sind sie sichtbare und greifbare 
Formen der kirchlichen Verkündigung, die eine rein intellektuelle Ausübung der Frömmigkeit verhin¬ 
dern. Bewahrung, Pflege und Neuentwicklung verdienen auch solche Bräuche, die regionale oder für 
bestimmte Gruppen Bedeutung haben, da sie besonders eng mit den kulturellen oder gesellschaftlichen 
Lebensverhältnissen verbunden sind. 
So sind die liturgischen Zeichen und Ausdruckshandlungen nie bloß äußere Zeichen. Sie beziehen 
den Menschen als ganzen, auch in seiner Sinnenhaftigkeit, in die gottesdienstliche Feier ein. Sie helfen 
mit, daß in den Zeichen und durch gemeinsames Tun Gemeinschaft erfahren wird. 

6.1.5 
Zeichen der Freude und des Festes 

Daß die Liturgie festliches und feierndes Geschehen ist, kommt auf unersetzbare Weise in der Mit¬ 
wirkung der Künste zum Ausdruck. Auch Sprache, Musik, Bildende Kunst und Architektur „verkün¬ 
den den Tod des Herrn und preisen seine Auferstehung“ und tragen so zur Begegnung mit ihm bei. 
In dieser Sicht können weder anspruchslose Dürftigkeit noch gefälliger Ästhetizismus bestehen. 
Die Verwendung der Muttersprache als Liturgiesprache und die Erneuerung des Gottesdienstes brin¬ 
gen für den Dienst der Künste neue Aufgaben und bieten große Chancen. Es soll auch nicht über¬ 
sehen werden, daß dieser Dienst dazu beitragen kann, schöpferische Kräfte in den Gemeinden selbst 
zu wecken. 

6.1.6 
Überlieferte und neue Ausdrucksformen 

Sollen liturgische Gestaltungselemente entsprechend den Bedürfnissen unserer Zeit und den Erforder¬ 
nissen des Gottesdienstes gewahrt oder neu entwickelt werden, dann hilft letztlich nicht rationale 
Planung oder rechtliche Verordnung; es bedarf der praktischen Erfahrung und Erprobung während 
eines langen Zeitraums. Die Liturgischen Kommissionen der Bistümer sollen daher - im Rahmen der 
Zuständigkeit des Diözesanbischofs - bestimmte Gemeinden zu Modellversuchen ermutigen, Fach¬ 
leute (Theologen, Künstler, Pädagogen, Psychologen, Soziologen) für die Vorbereitung, Durchfüh¬ 
rung und Auswertung mit heranziehen und für eine begleitende Reflexion sorgen. Dadurch können 
am ehesten die vom Konzil geforderte ständige Weiterentwicklung der Liturgie gefördert und sub¬ 
jektive Willkür und eigenmächtiges Vorgehen verhindert werden. 

6.2 
Gesang und Musik im Gottesdienst 

Die Kirche hat von Anfang an auch Gesang und Jubel im Gottesdienst gekannt (vgl. Eph 5, 19; Kol 
3, 16). Später fanden verschiedene Instrumente, vor allem die Orgel, Verwendung. So wurden das 
gesungene Wort und das Instrumentalspiel Gestaltungselemente des gottesdienstlichen Handelns, die 
jene Tiefenschichten des Menschen ansprechen, die über das rational Erfaßbare hinausweisen. Eine 
auf das gesprochene Wort reduzierte Gemeindeliturgie ist nicht nur stimmungsmäßig eine Verarmung, 
sondern hier sind Verkündigung und Lobpreis um eine ganze Dimension menschlicher Ausdrucksfä¬ 
higkeit verkürzt. 
Darum fordert die Synode nachdrücklich, daß der gottesdienstliche Gesang (als Gesang der Ge¬ 
meinde, der Liturgen, der Kantoren, Sängergruppen und Chöre) und die Instrumentalmusik (der 
Orgel und anderer für den Gottesdienst geeigneter Instrumente) nicht eingeschränkt, sondern nach 
Kräften gefördert werden. Es ist dafür zu sorgen, daß in allen Gemeinden mindestens „Kantoren“ 
(Vorsänger) und möglichst eine Vorsängergruppe (Chor, Schola) vorhanden sind. Sie sollen ihren 
von der erneuerten Liturgie zugewiesenen Dienst als Teil der Gemeinde ausüben; nicht nur an Fest¬ 
tagen und nicht nur in der Eucharistiefeier. 
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Die Kirchenmusiker werden eingeladen, die reiche kirchenmusikalische Überlieferung wie zum Bei¬ 
spiel den Gregorianischen Gesang im Rahmen der erneuerten Liturgie weiter zu pflegen und zu 
wahren. Zugleich sollen sie aber auch von den Möglichkeiten Gebrauch machen, die die Liturgiereform 
für die Verwendung zeitgenössischer kirchenmusikalischer Werke gebracht hat. 
Neben einem Grundbestand lateinischer Gesänge soll jede Gemeinde einen Besitz an Gesängen haben, 
der ein gemeinsames Singen aller Altersgruppen ermöglicht. Diese Forderung gilt sogar über die Gren¬ 
zen einer Diözese hinaus für die verschiedenen Regionen der Bundesrepublik, ja für das ganze Sprach¬ 
gebiet. Diesem Anliegen dient die Einführung des neuen Einheitsgesangbuches „Gotteslob“. Deshalb 
macht sich die Synode die Anordnung der Deutschen Bischofskonferenz, dieses Gesangbuch in allen 
Bistümern und Gemeinden einzuführen, zu eigen. 
Da hinsichtlich der sogenannten Kirchenkonzerte die Lage in den verschiedenen Gebieten unter¬ 
schiedlich ist, sollen die Liturgischen Kommissionen der Bistümer entsprechende Richtlinien erarbei¬ 
ten. Dabei ist davon auszugehen, daß nicht jedes beliebige Konzert im Kirchenraum am Platz ist, 
aber auch nicht jedes Konzert in der Kirche gottesdienstlichen Charakter haben muß. 

6.3 
Kirchenbau 

Wenn die gottesdienstliche Versammlung im Namen Jesu auch grundsätzlich nicht an bestimmte Orte 
gebunden ist, so sind doch eigene, der Liturgie ständig vorbehaltene Gebäude und Räume sinnvoll. 
Als „Häuser der zum Gottesdienst versammelten Kirche“ werden sie von den ersten christlichen 
Jahrhunderten an zutreffend selbst „Kirche“ genannt. Sie sind Abbild der in ihr versammelten Ge¬ 
meinde, die sich „aus lebendigen Steinen zu einem geistigen Haus“ auferbauen läßt (1 Petr 2,5) und 
Gott „im Geist und in der Wahrheit“ (Joh 4,23) anbetet. 
Jede Gemeinde braucht einen Raum, in dem sie als örtliche Gemeinschaft der Glaubenden zur Feier 
der Liturgie zusammenkommt. Deshalb soll auch in Zukunft zu jeder Pfarrgemejnde eine Kirche 
gehören. Wo dies nicht oder noch nicht möglich ist und deshalb der Sonntagsgottesdienst in einem 
Saal stattfindet, soll dennoch ein eigener Gottesdienstraum (Kapelle) vorgesehen werden, der allen 
zugänglich ist. Er muß sich für die Meßfeier an Werktagen und in kleinen Gruppen sowie als Ort 
der Anbetung, Meditation und Stille eignen. 
Was die Eignung der Kirchenräume für eine lebendige Mitfeier, für die Gestaltung von Gruppen- 
Gottesdiensten, für die Stellung von Tabernakel und Altar, für die Anordnung der Plätze von Prie¬ 
ster, Gemeinde und Sängern angeht, so gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Einführung in das 
Römische Meßbuch (Nrn. 253-280). Was die Spendung der Sakramente angeht, besonders was den Ort 
der Taufe und des Beichtgesprächs betrifft, sind die Vorbemerkungen in den Ritualien zu diesen Sakra¬ 
menten zu beachten. 
Die Ausführung des Kirchenbaues selbst wie auch seine Ausstattung dürfen nicht gegen die Soli¬ 
darität mit ärmeren Gemeinden verstoßen, denen oft das Notwendigste fehlt. 
Da das Leben der Gemeinde sich nicht im Gottesdienst erschöpft, sind Räume für die mannigfachen 
anderen Aufgaben erforderlich. Darum empfiehlt sich - wenn immer es möglich ist — die Kirche in den 
Zusammenhang eines Pfarrzentrums einzubeziehen. Wo die Voraussetzungen gegeben sind, ist bei 
der Planung neuer Bauvorhaben eine Abstimmung mit den katholischen und evangelischen Nach¬ 
bargemeinden anzustreben. 

7. 
EMPFEHLUNGEN ZUR VORLAGE „GOTTESDIENST“ 

7.1 
Aufgaben der Verkündigung und Gemeindekatechese 

In der Verkündigung der Gemeindekatechese sollen folgende Feststellungen der Gemeinde besonders 
nahe gebracht bzw. neu erschlossen werden: 
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7.1.1 

Die Gemeinde der Glaubenden ist von ihrem Wesen und Auftrag her immer neu auf das Zusammen¬ 
kommen angewiesen. Ihre wichtigste Zusammenkunft ist die gottesdienstlidie Versammlung. In ihr 
feiert sie die Gegenwart des Herrn und erfährt und bekundet ihre Gemeinschaft im Glauben. 

7.1.2 

Die Gemeinde feiert nicht Gottesdienst, um dem Alltag zu entfliehen, sondern um ihn in der Kraft 
Gottes zu bestehen. Sie feiert und bekennt im Gottesdienst ihren Glauben, der sich vollendet, wenn 

er in der Liebe wirksam wird. 

7.1.3 

Der Sonntag — beginnend mit dem Vorabend — als Feiertag der christlichen Gemeinde kann nicht 
gegen einen anderen Tag der Woche ausgetauscht werden, denn er ist als „Tag des Herrn , wie ihn 
alle Christen begehen, als Tag der Eucharistiefeier und als Zeugnis christlicher Zukunftserwartung 

unaufgebbar. 

7.1.4 

Die Eucharistiefeier am Sonntag als Grundverpflichtung der Gemeinde hat eine solche Bedeutung, 
daß ihr Versäumnis ohne schwerwiegenden Grund eine ernsthafte Verfehlung vor Gott und der 
Gemeinde ist. Das Gebot der Kirche will die innere Verpflichtung unterstreichen. Es bindet aber nicht 
in jedem Fall und unter allen Umständen, da die Kirche niemand unter schwerer Belastung oder 
großem Nachteil zur Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier verpflichten will. 

7.1.5 

Die in Abschnitt 5 („ökumenische Gottesdienste“) genannten Fragen, ihre Schwierigkeiten und die 
aufgezeigten Wege sind wegen der Dringlichkeit des ökumenischen Anliegens vor allem im Rahmen 
der Gemeindekatechese besonders zu behandeln. 

7.2 
Pastorale Richtlinien 

7.2.1 

Wer den Sonntagsgottesdienst nicht mitfeiern kann, soll die Möglichkeit nutzen, sich im Gebet der 
Gemeinde innerlich zu verbinden. Kranken soll, soweit sie es wünschen, an jedem Sonntag die hei¬ 
lige Kommunion gebracht werden. Diesen Dienst können Kommunionhelfer oder andere dazu be¬ 
auftragte Laien übernehmen. 

7.2.2 

Wer wegen Berufsarbeit nicht zum sonntäglichen Gottesdienst kommen kann, möge an einem anderen 
Tag die Eucharistie mitfeiern. Für diese Gruppe sollte gegebenenfalls zu geeigneter Stunde ein sonn¬ 
täglich gestalteter Gottesdienst an einem Wochentag angeboten werden. 

7.2.3 

Neben der Eucharistiefeier sollten auch andere Formen von Gottesdiensten (Vespern, Andachten, 
Meditations- und Predigtgottesdienste) gepflegt, gegebenenfalls wieder aufgegriffen und erneuert wer¬ 
den. Dabei muß ihnen eine entsprechende Zeit in der Feier des Sonntags eingeräumt werden (z. B. 
Samstagabend oder Sonntagabend). 

7.2.4 

Wo Menschen versammelt sind, die in der Mehrzahl dem Glauben fremd gegenüberstehen, kann es 
sinnvoll sein, zu einem nichteucharistischen Gottesdienst einzuladen. Durch Verkündigung des Wor¬ 
tes Gottes, Meditation und Gebet können solche Christen zu einem vertieften Glauben geführt werden. 



— 349 — 

7.2.5 

Ein Priester sollte höchstens dreimal am Sonntag (einschließlich der Vorabendmesse) der Eucharistie 
vorstehen. Daran muß festgehalten werden, auch wenn es die abnehmende Zahl der Priester schwierig 
macht, jeder Gemeinde die Eucharistiefeier an allen Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen. 

7.2.6 

In den Gemeinden, in denen nicht mehr regelmäßig eine sonntägliche Eucharistiefeier sein kann, weil 
5 ein Priester fehlt, soll doch an allen Sonn- und Feiertagen ein Wort- und Kommuniongottesdienst 

gefeiert werden, der von einem Diakon oder Laien geleitet wird. 

7.2.7 

Um Meßfeiern in kleinen Gemeinschaften zu ermöglichen, muß unter Umständen auch gelegentlich 
auf die sonst übliche Werktagsmesse verzichtet werden. Es muß allerdings darauf geachtet werden, daß 
die Gruppenmessen nicht zu einer Entfremdung vom Gottesdienst führen. 

7.2.8 

10 In den Gemeinden sollen sich Gruppen bilden, die für die Gestaltung der Eucharistiefeier im Hin¬ 
blick auf Kinder Verantwortung übernehmen. Diese sollen sich mit dem römischen „Direktorium für 
Kindermessen“ vom 1. 11. 1973 und mit den im Auftrag der deutschen Bischöfe erarbeiteten Richt¬ 
linien befassen und die Anwendung dieser Dokumente gemeinsam mit Priestern, den im Gemeinde¬ 
dienst Tätigen und Eltern beraten. Besonders zu empfehlen sind Familiengottesdienste, die den Kin- 

15 dem im Gottesdienst die Erfahrung der gemeinsamen Feier des Glaubens mit den Eltern ermöglichen. 

7.2.9 

Für die Jugendmessen können die Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz vom 24. 9. 1970 und die 
Aussagen der Synode zur Gruppenmesse (vgl. 3.2) helfen, eine entsprechende Form zu finden. Auch 
die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten des neuen Meßbuches und des Lektionars können für die An¬ 
passung an die Situation und die Fassungskraft der Jugendlichen hilfreich sein. Sind in diesem Sinne 

20 weitere Anpassungen notwendig (vgl. Liturgiekonstitution Nr. 34), gibt das Direktorium für Kinder¬ 
messen Kriterien, die entsprechend auch für die Eucharistiefeier mit Jugendlichen angewendet werden 
können. Dies gilt zum Beispiel für die Auswahl der Lesungen, für die Verwendung von Hilfsmitteln 
zur Verdeutlichung des Textes und für die übrigen gestalterischen Elemente, die dort angeführt sind. 

7.2.10 

Kinder und Jugendliche, die normalerweise an den üblichen Sonntagsgottesdiensten der Gemeinde 
25 teilnehmen, sollen gelegentlich den sonntäglichen Hauptgottesdienst der Gemeinde mitgestalten ent¬ 

sprechend den Möglichkeiten, die das „Direktorium für Kindermessen“ bietet. 

7.2.11 

Die Synode empfiehlt ökumenische Wortgottesdienste, in denen wir als Christen, die die Einheit su¬ 
chen, unseren gemeinsamen Glauben bekennen und füreinander und für alle Menschen beten. 
Ein Grundbestand ökumenischer Gottesdienste soll nach Möglichkeit zur Gottesdienstordnung je- 

30 der katholischen Gemeinde gehören. Sie sollen aber nicht zu der Zeit der sonntäglichen Eucharistiefeier 

angesetzt werden. 

7.2.12 

Die Synode bittet alle Priester und Laien, die Aufgabenverteilung in den liturgischen Feiern (prie- 
sterlicher Leiter, Diakon, Gemeindelektor, Kantor, Chor, Schola, Ministranten usw.) in noch stärke¬ 
rem Maß als bisher zu verwirklichen. 

7.2.13 

35 In jeder Gemeinde soll ein liturgischer Arbeitskreis (eventuell als Ausschuß des Pfarrgemeinderats) 
eingerichtet werden. 
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7.2.14 

Die Liturgisdien Kommissionen der Bistümer sollen - im Rahmen der Zuständigkeit des Diözesan- 
bisdtofs - bestimmte Gemeinden zu Modellversudien für die Gottesdienstgestaltung ermutigen, Fach¬ 
leute (Theologen, Künstler, Pädagogen, Psychologen, Soziologen) für die Vorbereitung, Durchfüh¬ 
rung und Auswertung mit heranziehen und für eine begleitende Reflexion sorgen. 

7.2.15 

5 Zu jeder Pfarrgemeinde soll eine Kirche gehören. Wo dies nicht oder noch nicht möglich ist und deshalb 
der Sonntagsgottesdienst in einem Saal stattfindet, soll dennoch ein geeigneter Gottesdienstraum 
(Kapelle) vorgesehen werden, der allen zugänglich ist. 

7.3 
Bitten an die Deutsche Bischofskonferenz 

7.3.1 

Die Synode bittet die Diözesanbischöfe um ein Wort an die Gemeinden, in dem die zunehmende Schwie- 
10 rigkeit, jeder Gemeinde an allen Sonn- und Feiertagen die Eucharistiefeier zu ermöglichen, aufgegriffen 

sowie die notwendige Neuordnung der Gottesdienste und die entsprechende Neuverteilung der Priester 
begründet wird. Außerdem sollen sie ausdrücklich empfehlen, daß dort, wo keine Eucharistiefeier sein 
kann, ein Diakon oder Laie am Sonntag einen Wortgottesdienst hält. 

7.3.2 

Die Synode bittet die Bischofskonferenz, dafür zu sorgen, daß für das deutsche Sprachgebiet ge- 
15 meinsame Grundmodelle für den sonntäglichen Gemeindegottesdienst ohne Priester erarbeitet werden. 

7.3.3 

Die Synode bittet die Bischofskonferenz, bei der Kongregation für die Sakramente und den Gottes¬ 
dienst die Einführung neuer Hochgebete für die Meßfeier mit Jugendlichen zu beantragen. 

7.3.4 

Die Synode bittet die Bischöfe, alle legitimen Möglichkeiten wahrzunehmen, um den getrennten Chri¬ 
sten, wenn sie es wünschen, den Zutritt zur Eucharistie zu öffnen, und zu prüfen, ob es nicht auch „aus- 

20 reichende Gründe“ für die Zulassung evangelischer Christen geben kann, selbst wenn diese die Mög¬ 
lichkeit zum Empfang des Abendmahls hätten. 

7.3.5 

Die Synode bittet die Bischofskonferenz, alle theologischen Beiträge, vor allem zu den noch nicht auf¬ 
gearbeiteten Fragen des Eucharistie- und Amtsverständnisses, und alle neu sich zeigenden Erkennt¬ 
nisse und Erfahrungen sorgfältig zu prüfen und zu helfen, daß über eine Vertiefung der Kirchenge- 

25 meinschaff die Eucharistiegemeinschaff verwirklicht wird. 
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